
Stadt Herzogenrath  
Dez.III / A67 
Technisches Betriebsamt 
Rathausplatz 1 
52134 Herzogenrath   

                                                                                                                                                                                 

Antrag auf Errichtung einer Grabanlage auf dem Friedhof: ___________________________________ 

 

 
Grabart:      
 

□ Reihengrab  □ Einzelwahlgrab □ Tiefenwahlgrab   □ Urnenreihengrab / □ Baum                           

□ Reihengrab-Kind □ Raseneinzelwahlgrab □ Tiefenwahlgrab-Tafel   □ Urnenreihengrab-Tafel  

□ Reihengrab-Tafel  □ Doppelwahlgrab □ Einzelkammer-Stele Beschriftung □ Urneneinzelwahlgrab 

□ Reihengrab-Stele  □ Rasendoppelwahlgrab □ Doppelkammer-Stele Beschriftung □ Urnenmehrfachwahlgrab  
 

 
 

 
 
Name 
 
 
 

 
 
 
 
 
Angaben zur Grabanlage: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die wichtigen Hinweise auf der Rückseite habe ich zur Kenntnis genommen und bestätige hiermit die Richtigkeit der gemachten Angaben 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ________________                                   ______________________________________________                                ______________________________________ 
        Datum                                                       Unterschrift Nutzungsberechtigte/r / Auftraggeber/in                                             Unterschrift / Stempel Steinmetz 
 

Name und Anschrift des/der 

Nutzungsberechtigten: 

Name und Anschrift des 
Steinmetz-Betriebs: 
 
 
 

Name des/der Verstorbenen: 
 
 
Geburtstag:   Todestag:   Grab-Nr.: 

Grabgröße 
         Breite:    Tiefe:    Gesamtfläche: 

Grabmal 

Steinart:             Form:    Bearbeitung:  

Höhe:   Breite:   Stärke:    Ansichtsfläche: 

Wortlaut der Inschrift: 

□ graviert □ aufgesetzt 
 

      T 

Sockel / Grundplatte 

Steinart:     Form:    Bearbeitung: 
  
Höhe:   Breite:   Stärke:    Grundfläche: 

 Einfassung: 

Steinart:    Form:   Bearbeitung: 
  
Gesamtlänge:  Breite:    Stärke:    Grundfläche: 

Abdeckungsanteil (auch für Lampen-, Vasen-, Schalensockel etc.) 

 
Steinart:      Form:   Bearbeitung: 
  
Tiefe:   Breite:   Stärke:    Grundfläche: 

Fundamentierung: 

Fundament-Art:      Betonklasse: 
 

Name und Anschrift des/der                                    
Auftragsgeber/in 
(wenn nicht Nutzungsberechtigte/r)                                                                                                           
 

 

            _____________________________________________________________________________ 

                                                 Der/die Nutzungsbertigte/r ist mit dem Grabmalantrag einverstanden:          Unterschrift: 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grabart 
 

Bei einer Höhe bis beträgt die max. 
Ansichtsfläche 

Mindeststärke Maße für 
Grabeinfassung 
(Tiefe x Breite) 
 

Kinderreihengrab 
 

0,70m 0,30m² 0,10m 1,20m x 0,60m 

Reihengrab 1,20m /1,30m 0,65 m² / 0,40m² 0,10m 2,10m x 0,90m 
 

Reihengrab-Tafel (Rasengrab für 
liegende Gedenktafel) 

nur liegende Form mit 
eingearbeiteter Gravur 

Breite: 0,50m 
Tiefe:  0,40m 

0,12m keine Einfassung 

Reihengrab-Stele (Rasengrab für 
stehende Grabstele) 

1,20 m, Breite 0,15 m bis 0,35m 
Grundplatte 0,90m x 0,40m x 0,08m 

0,42m² 0,12m bis 
0,15m 

keine Einfassung 

Einzelwahlgrab und 
Tiefenwahlgrab 

1,40m / 1,80m 1,00m² / 0,60m² 0,12m / 0,15m 2,50m x 1,20m 

Raseneinzelwahlgrab 1,40m / 1,80m 
Grundplatte 1,20m x 0,25m x 0,15m 

1,00m² / 0,60m² 0,15m 2,50m x 1,20m 
B:0,12m x St:0,15m 

Tiefenwahlgrab-Tafel (Rasengrab 
für liegende Gedenktafel) 

nur liegende Form mit 
eingearbeiteter Gravur 

Breite: 0,80m 
Tiefe:  0,70m 

0,12m  keine Einfassung 
 

 Doppelwahlgrab 
  

1,40m / 1,80m  1,70m² / 1,30m²  0,12m / 0,15m  2,50m x 2,40m 

 Rasendoppelwahlgrab  1,40m / 1,80m 
Grundplatte 2,40m x 0,25m x 0,15m 

 1,70m² / 1,30m²  0,15m  2,50m x 2,40m 
 B:0,12m x St:0,15m 

 Urnenreihengrab und 
 Urneneinzelwahlgrab 

0,80m / 1,00m  0,35m² / 0,25m²  0,10m  0,80m x 0,80m 

 Urnenmehrfachwahlgrab 
 

1,00m / 1,20m  0,50m² /0,40m²  012m  0,80m x 1,60m 

 Urnenreihengrab-Tafel 
(Rasengrab liegende Gedenktafel)  

nur liegende Form mit  
eingearbeiteter Gravur 

 Breite: 0,50m 
 Tiefe:  0,40m 

 0,12m  keine Einfassung 

 Urnenreihengrab für liegende 
 Gedenktafel unter Bäumen 

nur liegende Form mit  
eingearbeiteter Gravur 

 Breite: 0,40m 
 Tiefe:  0,30m 

 0,12m  keine Einfassung 

Nur von der Friedhofsverwaltung auszufüllen! 
Der vorgelegte Entwurf des angegebenen Steinmetzbetriebes entspricht den Anforderungen der zur Zeit 
geltenden Friedhofssatzung der Stadt Herzogenrath. 
 
Der Antrag wird hiermit genehmigt. 

Stadt Herzogenrath 
Der Bürgermeister 

Im Auftrag: 
 

Herzogenrath, den 
                                                                                                                                                                 
 
 

 

Hinweise: 

Für die Aufstellung bzw. Änderung der Grabanlage gelten die Bestimmungen der zur Zeit geltenden                               

Friedhofssatzung. 

Der Antrag ist in 2-facher Ausfertigung mit Original-Unterschriften einzureichen. Ihm ist ein Entwurf der 

gesamten Grabanlage mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1 : 10 unter Angabe der Maße beizufügen 

(§23 Abs. 2 der Friedhofssatzung). 

Die Arbeiten an der Grabstätte dürfen erst nach Vorlage des genehmigten Antrages erfolgen. 

Arbeiten dürfen auf dem Friedhöfen der Stadt Herzogenrath nur vom:                                                        

01.04.-30.09.  montags-donnerstags von 07:00-16:00 Uhr, freitags von 07:00-12:00 Uhr                           

01.10.-31.03.  montags-donnerstags von 08:00-16:00 Uhr, freitags von 08:00-12:00 Uhr                   

ausgeführte werden. 

Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks zu 

fundamentieren und zu befestigen (§ 24 der Friedhofssatzung). 

Für die Einhaltung der Anforderungen haftet der zugelassene Gewerbebetrieb, der die entsprechende Anlage 

errichtet oder verändert hat (§ 23 Abs. 5 der Friedhofssatzung). 

Ein genehmigtes und aufgestelltes Grabmal darf ohne Genehmigung der Friedhofsverwaltung nicht entfernt 

oder abgeräumt werden (§ 27 der Friedhofssatzung). 

Gedenktafel-Platten werden durch die Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung Herzogenrath verlegt.     

Die Gebühr entnehmen Sie bitte der jeweils aktuellen Gebührensatzung der Stadt Herzogenrath. 


